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[bookmark: _Toc208825873][bookmark: _Toc208825940]
Vertragsmanagement für Architekten und Ingenieure
Verträge, Vertragsmanagement gar? – für Architekten und Ingenieure? – Igit! Das ist etwas, was nicht zusammenpassen will. Begründet wird diese Abneigung schon in der Ausbildung durch die Architekturprofessoren sowie auch den eigenen Anspruch Künstler sein zu wollen. Das geht soweit, dass viele Architekten einen baubegleitenden Juristen auf Bauherrenseite als Misstrauensvotum oder gar als persönlichen Feind sehen. Ein Architekt kann sich die Welt durchaus ohne Juristen vorstellen. 
Verträge werden, unter dem jeweiligen Gesichtswinkel der Vertragspartner, unterschiedlich gesehen. Fair ist ein Vertrag, der die Interessen der Partner berücksichtigt und miteinander ausgleicht. Leider ist das eine Idealvorstellung, die nicht immer in die Praxis umgesetzt wird. Da fast jeder Partner versucht, für sich einen kleinen Vorteil herauszuschinden, müssen Verträge aktiv vorbereitet, verhandelt, abschlossen und gemanagt werden, um einen Interessenausgleich herzustellen. 
Oft werden Verträge erst dann gelesen, wenn einer der Partner hochnotpeinlich daran erinnert und auf Vertragserfüllung besteht, oder wenn die Streitverkündung ins Haus flattert. 
[bookmark: _Toc208825874][bookmark: _Toc208825941][bookmark: _Toc208826251][bookmark: _Toc210504274][bookmark: _Toc210504499]Die (un-)zulässige Rechtsberatung durch Projektsteuerer/Architekten/Ingenieure ist gesetzlich geregelt durch das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 
Baubegleitende Rechtsberatung als sicherer Weg für alle Beteiligten am Baugeschehen. Der Projektsteuerer/Architekt/Ingenieur hat seinen Auftraggeber auf die wegen der mit unerlaubter Rechtsbesorgung verbundenen haftungsrechtlichen Konsequenzen bei komplexen Bauvorhaben hinzuweisen. Eine fundierte rechtliche Beratung, während der gesamten Abwicklung des Bauvorhabens und darüber hinaus, hat der Auftraggeber sicherzustellen.
Durch seine Unterschrift, unter ein entsprechendes Papier, nimmt der Auftraggeber (Bauherr) den Sachverhalt zur Kenntnis. 
Die Rolle des Vertragswesens
Das Vertragswesen spielt in der Immobilienwirtschaft deshalb eine so wichtige Rolle, weil es unmittelbar mit planenden und ausführenden Unternehmen gekoppelt ist. Fehler in den Vertragsdokumenten können deshalb sehr kostspielig werden. Vertragsgestaltung und Vertragsanalyse vor Vertragsschluss sind für das Projektergebnis von entscheidender Bedeutung. Der bequemste Weg des Vertragsabschlusses ist, wenn die Gegenseite den Vertrag vorbereitet und man braucht selber nur noch zu unterschreiben. Damit begibt man sich aber jeder Gestaltungsmöglichkeit zu eigenen Gunsten. Eine ähnliche Situation, wie wenn man Protokollschreiben delegiert. 
Im Rahmen dieser Abhandlung wird nicht eingegangen auf die Unterschiede zwischen Formularverträgen, und Verträgen die für den Einzelfall ausgehandelt wurden. 
[bookmark: _Toc208825875][bookmark: _Toc208825942][bookmark: _Toc208826252][bookmark: _Toc210504275][bookmark: _Toc210504500]Verträge zwischen verschiedenen Partnern 
... zwei Sätze zuvor – in Deutschland gilt das Rechtsdienstleistungsgesetz, nachdem in Rechtsfragen nur Juristen tätig werden dürfen. Das gilt für den rein rechtlichen Teil von Verträgen, der technische Teil und die im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Arbeit stehenden Teile sind nach wie vor von Architekten und Ingenieuren beizubringen. 
Der Architekt hat im Regelfall mit ganz unterschiedlichen Partnern Verträge vorzubereiten, abzuschließen und zu managen (hoffentlich) wie z.B.: 
Architekt – Bauherr
Evtl. Architekt als Generalplaner – Sonderfachleute / Berater
Bauherr – Sonderfachleute und Gutachter
Bauherr – Ausführungsunternehmen 
nicht zu vergessen: 
Versicherungsverträge, etc. 
und bei der Betätigung als Projektentwickler kommen noch eine ganze Anzahl von Verträgen hinzu[footnoteRef:1].  [1:  Empfehlenswerte Literatur: Projektmanagement und Projektsteuerung für die Immobilien- und Bauwirtschaft – mit Praxisorientierter Kommentierung und aktueller Wägungstabelle zum AHO-Heft 9 (2025) / Eschenbruch / Werner Verlag ] 

[bookmark: _Toc208825876][bookmark: _Toc208825943][bookmark: _Toc208826253][bookmark: _Toc210504276][bookmark: _Toc210504501]Architektenverträge
Die meisten Architekten beginnen erst mal ohne schriftlichen Vertrag zu arbeiten. Oft entspricht das auch der Erwartungshaltung des (meist privaten) Auftraggebers. Gestützt wird diese Vorgehensweise, weil (nach Meinung oft beider Partner) das Vertrauensverhältnis zwischen Bauherrn und Architekt dadurch zerstört werden könnte. Außerdem ist das Honorar an die Baukosten geknüpft und da diese zu Projektbeginn ja noch längst nicht feststehen, wird auch dieses Argument genutzt einen schriftlichen Vertrag erst mal aufzuschieben. Ein stillschweigender Vertrag ist allerdings durch konkludentes[footnoteRef:2] Handeln der beiden Partner zustande gekommen, wenn der Architekt beweisen kann, dass beide Parteien einen entgeltlichen Vertrag abschließen wollten. Für Architekten ist das ein erhebliches Risiko, wenn der Bauherr behauptet, es hätte sich lediglich um Akquisitionsbemühungen des Architekten gehandelt.  [2:  konkludentes Handeln = durch aktives Handeln (geben und entgegennehmen von Leistungen) kommt stillschweigend ein (nichtschriftlicher) Vertrag zustande] 

Ein erst in einer späteren Leistungsphase schriftlich abgeschlossener Vertrag führt meist zur Verstimmung auf beiden Seiten, weil die Erwartungen der beiden Partner in verschiedene Richtungen gehen, z.B. hinsichtlich der Bauklasse, oder über den Umfang der Leistungen. 
Eigene Verträge – z.B. die des Architekten mit Dritten – fallen nicht unter das Rechtsberatungsgesetz und können deshalb selbst formuliert und abgeschlossen werden. Entscheidet sich der Architekt für den eigenen Vertrag mit den Bauherren für den von der Architektenkammer formulierten Einheitsarchitektenvertrag, so ist er gewiss nicht schlecht beraten, weil der (von der eigenen Standesorganisation formuliert) architektenfreundlich ist. Allerdings gibt es von Juristen auch gegen diesen Formularvertrag einige Einwendungen. 
Gefährlich wird es, wenn der Architekt einen Dritten, z.B. seinen Bauherren, in Vertragsfragen berät ohne einen Juristen einzuschalten; wenn er dem Bauherren Empfehlungen gibt für die Vertragsgestaltung durch eigene Erfahrungen und durch Rückgriff auf bewährte Muster. Selbst wenn seine Beratung durch das Rechtsberatungsgesetz gedeckt ist, ist er im Falle eines Schadens voll haftbar, worüber sich die meisten erst im Klaren werden, wenn sie vor dem Richter stehen. 
[bookmark: _Toc208825877][bookmark: _Toc208825944][bookmark: _Toc208826254][bookmark: _Toc210504277][bookmark: _Toc210504502]Vertragsphasen
Ein Vertrag durchläuft – analog des Projektdurchlaufes – verschiedene Phasen:
Vertragsformulierung, Vertragsverhandlung und Vertragsschluss 
Vertragscontrolling
Vertragsabschluss durch Erfüllungsbestätigung (Abnahme, Honorarzahlung, etc.)
Eine wichtige Phase ist natürlich die vor den Unterschriften unter den Vertrag. 
Die eigenen Interessen wahren und versuchen sie durchzusetzen (und nicht, weil das alles keinen Spaß macht, vorzeitig aufzugeben), Lücken zu erkennen, vielleicht sogar zu nicht durchsetzbaren Forderungen der Gegenseite (weil AGBG[footnoteRef:3]-widrig) zu schweigen, ist hier angesagt. hecklisten für Vertragsanalyse, die in der einschlägigen Literatur veröffentlicht sind und mit eigenen Erfahrungen angereichert wurden, können dabei sehr hilfreich sein.  [3:  AGB = Gesetz zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Gesetz beeinflusst den bauvertraglichen Rechtsverkehr in ganz besonderem Maße, weil die bei Abwicklung von Bauverträgen verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zum einen sehr umfangreich und zum anderen auch heute noch in keiner Weise vereinheitlicht sind. (siehe Glatzel Hofmann Frikell: „Unwirksame Bauvertragsklauseln nach dem AGB-Gesetz“, Verlag Ernst Vögel Stamsried] 

Bei der Abfassung von Verträgen sollte man beachten, dass Personen mit Verträgen arbeiten müssen, an denen sie i.d.R. nicht mitgewirkt haben. Klarheit des Textes sowie präzise Beschreibung der Leistungsziele müssen oberstes Gebot sein. 
Die wichtigste Phase aber ist das laufende Vertragscontrolling (und Risikomanagement), weil es bei der Leistungserfüllung oft zu Abweichungen von den SOLL-Vorgaben kommt. Und gerade das Vertragsmanagement in dieser Phase (vor allen Dingen natürlich des eigenen Vertrages) wird von Architekten nicht genügend wahrgenommen. Immer wieder wird eingewandt, dass dafür die Zeit fehle; aber das eigene finanzielle Projektergebnis ist davon entscheidend abhängig! 
Vertragsabweichungen wie:
Vertragslücken werden erkannt – und einvernehmlich geregelt
Der Vertrag wird von der Gegenseite (in Teilen) - nicht erfüllt 
Vertragsteile können durch äußere Einflüsse – nicht erfüllt werden 
müssen durch Anpassungen wie z.B. Vertragsergänzungen, nachträgliche Änderungen, ziehen von Zwischenpönalen, Teilkündigung, Billigung, etc. geregelt werden, wobei das Ziel immer sein muss: Abnahme der (Teil-) Leistung. 
[bookmark: _Toc208825878][bookmark: _Toc208825945][bookmark: _Toc208826255][bookmark: _Toc210504278][bookmark: _Toc210504503]Aufgaben des Vertragsmanagements
Für das Vertragsmanagement ergeben sich allgemein – phasenorientiert – die Folgende Aufgaben [siehe Abb. 1]: 
Verträge werden vorzugsweise (unter Zuhilfenahme von Juristen) von unserem eigenen Hause formuliert, weil sie dann von unserer Seite gestaltet (unsere Maximal- / Idealforderungen) werden können. 
Grundlage der Planerverträge ist die Leistungsmatrix der Planung der Planung (besonders bei Generalplanungsauftrag)
Grundlage von Realisierungsverträgen sind: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen des Architekten und der Ingenieure
Jeder Vertrag ist zu analysieren (z.B. an Hand von Checklisten) als Vorbereitung für eine Vertragsverhandlung
Verhandlung des Vertrages mit dem Ziel eines Kompromisses
Nach Vertragsschluss Dokumentation der inhaltlichen Vorgaben (Finanzen, Termine, Qualitäten und Quantitäten) 
Controlling macht periodische Abweichungsanalyse durch Soll/Ist-Vergleich und Risikomanagement sowie Vorschläge für Anpassungen durch z.B. Vertragsergänzungen, Änderungen, ziehen von Zwischenpönalen, Teilkündigung, Billigung, etc., oder auch Vertragsabbruch
SOLL/IST-Vergleich vor der Leistungsabnahme (um Zeit für evtl. Nachbesserungen zu haben) 
[bookmark: _Toc208825879][bookmark: _Toc208825946][bookmark: _Toc208826256][bookmark: _Toc210504279][bookmark: _Toc210504504]Vertragsanalyse/Checkliste zur Vertragsüberprüfung 
Eine detaillierte Vertragsanalyse, von Verträgen an deren Texte man nicht mitgewirkt hat, kann nur dringend empfohlen werden. Es genügt auch nicht, einen Juristen (er ist „nur“ Rechtsspezialist) seines Vertrauens einzuschalten und zu glauben, er wird‘s schon richten. Die technischen Details kann nur der Architekt beurteilen. Und weil er nicht jeden Tag einen Vertrag abschließt, sind dafür (die bereits weiter oben erwähnten) Checklisten sehr effizient zu gebrauchen. Sie sollten für das eigene Büro einmal aufgestellt und dann durch Fragen, die sich im Laufe der Projektbearbeitung ergeben (Negativerfahrungen), ergänzt werden. Dieser Wissensschatz ist bares Geld wert! 
Zu stellende Fragen sollten z.B. sein: Sind Formulierungen unrichtig oder durch die Tatsachen überholt? Gibt es Änderungen zwischen Angebotsabgabe und Auftragsvergabe? Wie wirken sich diese auf den Projektertrag aus? Wie wird bei Abbruch des Projektes verfahren? Wurde ein Zahlungsplan vereinbart? Ist der allen bekannt? Sind spezielle Haftungsrisiken abzudecken? etc. 
[bookmark: _Toc208825880][bookmark: _Toc208825947][bookmark: _Toc208826257][bookmark: _Toc210504280][bookmark: _Toc210504505]Die Inhalte eines Werkvertrages 
Werkverträge sollten die folgenden Mindestinhalte haben: 
[bookmark: _Toc208825881][bookmark: _Toc208825948][bookmark: _Toc208826258][bookmark: _Toc210504281][bookmark: _Toc210504506]1 Präambel 
Die Präambel sollte die folgenden Fragen beantworten: 
Was haben wir vor? (z.B. Objektplanung, GU-Vertrag, GMP-Vertrag, etc.) 
Was sind die Grundlagen dieses Vertrages? (z.B. Werkbeschreibung, Beteiligte, etc. 
Was ist der Geist dieses Vertrages? (ergibt sich aus den ersten beiden Punkten) 
Der Grund für die Beantwortung dieser Fragen ist, evtl. später zutage tretende Vertragslücken, im Sinne der in der Präambel gemachten Ausführungen, schließen zu können. Je komplexer ein Vertrag ist, desto bedeutsamer ist die Präambel. 
[bookmark: _Toc208825882][bookmark: _Toc208825949][bookmark: _Toc208826259][bookmark: _Toc210504282][bookmark: _Toc210504507]2 Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen, die durch Gesetze, Verordnungen und Vorschriften gegeben sind. 
[bookmark: _Toc208825883][bookmark: _Toc208825950][bookmark: _Toc208826260][bookmark: _Toc210504283][bookmark: _Toc210504508]3 Leistung(en) 
Die Leistung(en) nach Art und Umfang, die Art der Abnahme der Leistungen sowie Umfang und Zeitraum der Gewährleistung. 
Zu leisten ist z.B.: 
Ein vollständiges, fehlerfreies (Bau-)Werk, oder besser: ein zu errichtendes Objekt, bzw. die Planung (Dienstleistung) für dieses Objekt. 
Die von der Planung zu erarbeitenden Unterlagen sind: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen. 
Das für die Planung und Realisierung des Objektes notwendige Projektmanagement. Das ist Organisation, Koordination, Information und Dokumentation hinsichtlich Kosten, Terminen, Qualitäten und Quantitäten. 
... etc. 
[bookmark: _Toc208825884][bookmark: _Toc208825951][bookmark: _Toc208826261][bookmark: _Toc210504284][bookmark: _Toc210504509]

4 Sanktionen, wenn nicht geleistet/gegengeleistet, Boni bei höherer Leistung als gefordert
Sanktionen werden i.d.R. vereinbart für:
Nichtleistung des Ganzen 
oder Teilen davon; Schlechtleistung z. B. bei Planungsfehlern, Terminverzügen, Kostenüberschreitungen, qualitativen und/oder quantitativen Minderleistungen, etc.
Boni werden i.d.R. vereinbart bei:
Frühere Fertigstellung
Unterschreiten von Kostenzielen
etc.
[bookmark: _Toc208825885][bookmark: _Toc208825952][bookmark: _Toc208826262][bookmark: _Toc210504285][bookmark: _Toc210504510]5 Gegenleistung(en)
Gegenleistungen sind in der Regel Geld. Zu regeln sind hier aber auch die Vergütungsstruktur, Zahlungsvoraussetzungen, ob Pauschalpreis- oder Einheitspreisvergütung, wie bei Leistungsänderungen und Ergänzungen verfahren werden soll, etc.
[bookmark: _Toc208825886][bookmark: _Toc208825953][bookmark: _Toc208826263][bookmark: _Toc210504286][bookmark: _Toc210504511]6 Fortschreibung des abgeschlossenen Vertrages
Verträge "leben", d.h. durch innere und äußere Einflüsse werden Vertragslücken sichtbar, die auf irgendeine Weise geregelt werden müssen, bzw. neuere Erkenntnisse lassen Änderungsbedarf entstehen. 
Aus dieser Erkenntnis ist deshalb schon bei Vertragsabschluss zu regeln, wie dann zu verfahren sei, bei Fragen wie z.B.: Was passiert, wenn man sich bei Änderungs- und Ergänzungsbedarf nicht einigen kann? Wie werden Vertragsverstöße geahndet? Wie ist zu verfahren, wenn man sich bei Vertragslücken nicht einigen kann? Was passiert, wenn die Vertragsgrundlage(n) teilweise oder ganz entfällt/entfallen? etc.  
Für alle Fragen, die im Vertrag nicht ausdrücklich geregelt sind, gelten im Übrigen die Regelungen des BGB-Werkvertragsrechts und des Allgemeinen Schuldenrechts sowie die Allgemeinen Bestimmungen über Rechtsgeschäfte. 


Abb. 1: Flussplan Vertragsmanagement
[bookmark: _Toc208825887][bookmark: _Toc208825954][bookmark: _Toc208826264][bookmark: _Toc210504287][bookmark: _Toc210504512]Schlussbetrachtung
Wenn es dem Architekten bei der eigenen Leistung einzig darum geht, berühmt zu werden, dann kann er gewiss auch ohne schriftlichen Architektenvertrag auskommen. Wenn er aber Mitarbeitern Gehälter zahlen und Steuern ans Finanzamt abführen muss; vielleicht auch selber einen bescheidenen Gewinn erwirtschaften will, dann ist Vertragsmanagement eine Angelegenheit, die man ernst nehmen und nicht an andere delegieren sollte. 
Bei Verträgen zwischen Dritten, an denen Architekt, Bauherr, Unternehmer, Institutionen und Andere beteiligt sind, kann auf Vertragsmanagement von der jeweils beteiligten Partei heute nicht mehr verzichtet werden, denn für die meisten im Immobilienbereich tätigen Unternehmen ist „projektbegleitende Rechtsberatung“ oder auch „juristisches Baumanagement“ selbstverständlich. 
Im Übrigen sind die bestrenommiertesten Architekturbüros, und das nicht nur in Deutschland, für Bauherren die härtesten Verhandlungspartner, wenn es um den eigenen Architektenvertrag geht; die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, und die auch vor einem Prozess mit den Bauherren, wenn es denn sein muss, nicht zurückscheuen. 
  16_Vertragsmanagement.doc	V01	1 / 6
image1.wmf
Vertrag als Diktat

Ausgewogener 

Vertragsvorschlag wird 

von einer Seite vorgelegt

Vertrag kann von unserer Seite 

gestaltet werden

Vertragsanalyse

Vertragsanalyse

Unsere Maximal

-

 

/ 

Idealforderungen der 

Vertragsgestaltung

Vertragsverhandlung mit dem 

Ziel eines Kompromisses

Einflüsse von außen

Einflüsse von innen

Kompromiss

Dokumentation der inhaltlichen Vorgaben

Finanzen

Termine

Quantitäten

Qualitäten

Controlling macht periodische Abweichungsanalysen + Risikomanagement 

Start

(Ziel ist: Abschluß und 

Erfüllung eines 

Werkvertrages)

Vertrag wird von 

beiden Seiten erfüllt

Vertrag wird (in Teilen) 

von der Gegenseite 

nicht erfüllt

Lücken werden erkannt 

und einvernehmlich 

geregelt

Vertrags

-

abbruch

Leistungsabnahme

Ende

N

e

u

e

 

I

n

f

o

r

m

a

t

i

o

n

e

n

Vertragsabschluss

Vertragsteile können 

durch äußere Einflüsse 

nicht erfüllt werden

Vertragsabweichungen

Anpassungen

durch: z.B. Vertragsergänzungen, nachträgliche Än

-

derungen, ziehen von Zwischenpönalen, Teilkündigung, Billigung etc.

    


Microsoft_Visio_2003-2010_Drawing.vsd
Vertrag wird von beiden Seiten erfüllt


Vertrag als Diktat


Ausgewogener Vertragsvorschlag wird 
von einer Seite vorgelegt


Vertrag kann von unserer Seite gestaltet werden


Vertragsanalyse


Vertragsanalyse


Unsere Maximal- / Idealforderungen der Vertragsgestaltung


Vertragsverhandlung mit dem Ziel eines Kompromisses


Einflüsse von außen


Einflüsse von innen


Kompromiss


Dokumentation der inhaltlichen Vorgaben


Finanzen


Termine


Quantitäten


Qualitäten


Controlling macht periodische Abweichungsanalysen + Risikomanagement 


Start
(Ziel ist: Abschluß und Erfüllung eines Werkvertrages)


Vertrag wird (in Teilen) von der Gegenseite nicht erfüllt


Vertragsteile können durch äußere Einflüsse nicht erfüllt werden


Lücken werden erkannt und einvernehmlich geregelt


Vertrags-abbruch


Leistungsabnahme


Ende


Neue Informationen


Vertragsabschluß


Vertragsabweichungen


Anpassungen durch: z.B. Vertragsergänzungen, nachträgliche Än-derungen, ziehen von Zwischenpönalen, Teilkündigung, Billigung etc.


    



